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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1980

Norm

ABGB §1063 A1

Rechtssatz

Wenn der Vorbehaltskäufer die unter Eigentumsvorbehalt erworbene Sache im eigenen Namen weiterveräußert so

verliert der Vorbehaltsverkäufer sein Recht dann, wenn er den Käufer zur Weiterveräußerung ermächtigt hat

(Verfügungsermächtigung) oder wenn der zweite Käufer auf Grund der Gutglaubensvorschriften (§§ 367, 371; § 366

HGB) Eigentum erwirbt.

Entscheidungstexte
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